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Einleitung 

ι . 

Um (materiell) verfassungswidrige  Parteien und Vereinigungen, 
d. h. solche, die die Voraussetzungen der Verbotsnormen erfüllen, gleich-
wohl aber nicht verboten sind1, ranken sich eine Fülle von Verfassungs-
problemen: 

— Die Geltung von Opportunitätsprinzip oder Legalitätsprinzip bei der 
Anwendung der Verbotsnormen von Art . 9 Abs. 2 und 21 Abs. 2 ist 
umstritten. 

— Art. 9 Abs. 2 wie Art . 21 Abs. 2 w i rd eine unterschiedlich weite und 
gegen Einschränkungen feste Sperrwirkung (Vereinigungs- und 
Parteienprivileg) zugesprochen. Aus dieser Sperrwirkung ergeben 
sich Konsequenzen für die sonstigen Verfassungsschutzbestimmun-
gen, sowohl für die einfachgesetzlichen wie auf Verfassungsebene. 

— Bei der Anwendung des primären Verfassungsschutzrechts  — jener 
Verfassungsschutznormen,  die Verfassungsrang  besitzen — steht die 
Geltung des Übermaßverbotes in Streit. 

— Der von Art . 21 Abs. 1 auf Parteien bezogene Grundsatz der Chancen-
gleichheit erfährt  in Reichweite und Schutzintensität unterschied-
liche Auslegung. 

— Schließlich führen verselbständigte Begriffe  wie der der streitbaren 
Demokratie in ihrer unterschiedlichen Interpretation zu zusätzlichen, 
gleichwohl mi t der Sperrwirkungsproblematik  zusammenhängenden 
Divergenzen. 

Nicht alle diese verfassungsrechtlichen  Fragestellungen haben ihre 
Ursache in den Art . 9 Abs. 2, 21 Abs. 2. Der verfassungstheoretische 
Aspekt läßt sich zurückführen  auf das allgemeine Verfassungsverständ-
nis des Grundgesetzes als wertgebunden oder wertoffen.  Die Methode 
der Verfassungsinterpretation  findet ihre Grundlage in unterschied-
lichen Grundrechtsverständnissen, deren Differenzen  sich vor allem 
in Reichweite und Bedeutung der Grundrechtsschranken zeigen. Die 

1 Zur Abgrenzung der Begriffe  vgl. Ganßen, BayVBl 1980, 545; zum Be-
gr i f f  des „verfassungsfeindlichen  Verhaltens" bzw. des „Verfassungsfeindes" 
weiter Klein,  VVDStRL 37, 52 (71); BVerfGE 13, 123 f.; Wiese, DVB1 1976, 
317; Schlink,  Der Staat, 15, 335; Dreier,  in : Gedenkschrift  für Fr. Klein, 
S. 110 f. 

2 Schmidt 



18 Einlei tung 

konkret in Art . 9 Abs. 2 und 21 Abs. 2 angesiedelte Verfassungsproble-
matik rückt schließlich in die Nähe eines verfassungspolitischen Pro-
blems: der Notwendigkeit und Opportunität von Verfassungsschutz. 

I I . 

1. Die vorliegende Untersuchung ist eine dogmatische. Ih r geht es da-
her in erster Linie darum, die konkreten Gehalte der beiden unter-
suchten Verfassungsnormen,  Art . 9 und 21, aufzuzeigen. Verfassungs-
dogmatik läßt sich jedoch von Verfassungsinterpretation  und diese von 
einer ihr zugrundeliegenden Verfassungstheorie  nicht trennen. Es wi rd 
deshalb unumgänglich sein, diese Zusammenhänge deutlich zu machen. 
Dazu zwingt im übrigen nicht nur der allgemein bestehende Zusammen-
hang: die beiden Grundrechtsartikel stehen mit ihren Schranken im 
Zentrum der legitimitätsbezogenen Verfassungsnormen des Grundgeset-
zes. Bei ihnen treten die unterschiedlichen verfassungstheoretischen 
Ansätze daher in besonderem Maße zutage. 

2. Grundrechtsbestimmungen bestehen aus Schutzbereichen und 
Schranken. Inwieweit die beiden hier untersuchten Grundrechtsartikel 
Schutz gewähren, ist zuvörderst eine Frage der Schutzbereiche. 

Die Sperrwirkungslehren werden aber im allgemeinen aus den bei-
den Verbotsnormen, Art . 9 Abs. 2 und 21 Abs. 2, entwickelt. Diese bei-
den Verbotsabsätze sind, dogmatisch betrachtet, Grundrechtsschranken. 
Als solche orientieren sie sich an den Schutzbereichen. Werden aus ihnen 
Sperrwirkungen abgeleitet, können diese nicht aus dem Zusammenhang 
von Schutzbereich und Schranke gerissen und mi t verselbständigten 
Gehalten versehen werden. Ihr Schutz ist derivativ, er entspringt nicht 
originär den Schranken. 

Über diesen Grundsatz setzt sich eine Reihe von Immanenzlehren 
hinweg. Die Folgen werden in den verschiedenen Problemfeldern  auf-
gezeigt werden. Obwohl ein Zusammenhang nicht immer besteht, sind 
die methodischen Parallelen erkennbar: 

— Im Mittelpunkt der Schutzbereichsdiskussion des Art . 9 Abs. 1 steht 
die dogmatische Zuordnung des Schutzes der Betätigungsfreiheit  von 
Vereinigungen wie dem Vereinshandeln einzelner. 

— Dabei folgt aus einer extensiven Schutzbereichsinterpretation die 
Notwendigkeit weitreichender immanenter Schranken der Vereini-
gungsfreiheit. 

— Aus einer extensiven Auslegung von Art . 21 Abs. 1 S. 1 und des 
Grundsatzes der Chancengleichheit der Parteien folgen für einzelne 
Anwendungsbereiche, vor allem in der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts  weitreichende Differenzierungsklauseln. 
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— Aus einer zum Teil entobjektivierenden, wei l an den Parteizielen 
orientierten, zum Tei l objektiv weit gefaßten Konstruktion eines 
eigenen Schutzbereichs der Sperrwirkung des Art . 21 Abs. 2 (ähnlich 
bei Art . 9 Abs. 2) folgt die Notwendigkeit immanenter Schranken 
der Sperrwirkung. 

— Das Übermaßverbot w i rd in seiner Anwendung bei Art . 9 Abs. 2 (wie 
bei anderen vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten) von einer 
Eingriffs-  zu einer Grundrechtsschranke. 

— Auch eine extensive Interpretation des Streitbarkeitsprinzips macht 
dieses zur immanenten Schranke von Grundrechten in Form eines 
allgemeinen Verfassungstreue-Vorbehalts  und damit zu einer zu-
sätzlichen Eingriffsgrundlage. 

Grundrechtsinterpretation muß vom verfassungsimmanenten System 
von Freiheit und Eingriff  ausgehen. Die neueren Grundrechtsverständ-
nisse, die die Lehre von Schutzbereich und Schranken überhaupt für 
überkommen erklären und statt dessen von Konkretisierungen, von 
Grenzen, von Gewährleistungsreichweiten sprechen, tun das so wenig 
wie die Immanenzlehren. Genauso ist es nicht zulässig, über einzelnorm-
auflösende Gesamtinterpretationen mittels Einheitsgedanken die Grund-
rechte in ihren spezifischen Gehalten zu nivellieren. Schließlich kann 
auch neueren verfassungsinterpretatorischen  Ansätzen, die den Inhalt 
und Schutz von Grundrechten funktional nach ihrer Ausübung zu 
bestimmen versuchen, nicht zugestimmt werden. Privilegierungen von 
politischer wie von gegen die Verfassungsgrundsätze  gerichteter Grund-
rechtsausübung2 führen zu verfassungswidrigen  Ungleichbehandlungen. 
Al le diese Auslegungsansätze sind letztlich gegen das Grundgesetz ge-
richtet. Sie instrumentalisieren die Normen, indem sie an deren eigent-
lichen Gehalten vorbei interpretieren. Sie stellen die Verfassung — 
offen  oder vesteckt — in den Dienst politischer Ziele*. Die hiermit 
zusammenhängenden Probleme werden besonders bei den Sperrwir-
kungslehren überdeutlich. 

Es gi l t statt dessen, von den verfassungstheoretischen  Ansätzen des 
Grundgesetzes auszugehen. Ein solches verfassungstheoretisches  Ver-
ständnis hat die Wechselbezüglichkeit von Freiheit und Eingriff,  die 
dem Grundgesetz zugrundeliegende Schrankenvorstellung und die Be-
deutung der Einzelnormen zu respektieren. Dabei soll und kann für 
das Grundgesetz kein einheitliches Schrankensystem entwickelt oder 
unterstellt werden. Ein solches scheint es nicht zu geben. „Es kann sich 
vielmehr nur darum handeln, eine solche Lehre zu entwickeln, die 
erstens den Grundgedanken und Grundwerten des Grundgesetzes ent-

2 Vgl. dazu allgemein Böckenförde,  NJW 1974, 1529 f. 
3 Kröger,  Grundrechtstheorie als Verfassungsproblem,  S. 34. 

2* 


